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(2) Die Grundlage der Musterung bilden die Wehr
unterlagen (Erfassungsunterlagen, Wehrkartei, Wehr
stammbücher) bei den Wehrkreiskommandos.

(3) Durch die Musterung wird festgelegt, welche er
faßten Wehrpflichtigen auf Grund ihrer Diensttauglich
keit und Eignung für den aktiven Wehrdienst oder 
den Reservistenwehrdienst zur Verfügung stehen.

(4) Die Musterung wird von den Wehrkreiskomman
dos vorbereitet und durchgeführt. Verantwortlich für 
die Musterung sind die Leiter der Wehrkreiskom
mandos in Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden der 
Räte der Kreise.

(5) Für Wehrpflichtige, die sich vor Aufruf ihres 
Jahrganges freiwillig zur Ableistung des Wehrdienstes 
bereit erklären, finden die Bestimmungen dieser An
ordnung Anwendung.

§ 2
Musterungsplan

(1) Durch die Leiter der Wehrkreiskommandos ist 
ein Musterungsplan aufzustellen.

(2) Der Musterungsplan umfaßt:
a) die Gesamtzahl der aus dem festgelegten Jahr

gang zu musternden Wehrpflichtigen;
b) did Bildung von Musterungsstützpunkten;
c) die Aufteilung der zu musternden Wehrpflich

tigen auf die Musterungsstützpunkte;
d) die Musterungstermine;
e) die Zusammensetzung der Musterungskommis

sionen.

(3) Der Musterungsplan ist durch die Chefs der 
Wehrbezirkskommandos zu bestätigen.

§ 3
Bekanntmachung der Musterung

(1) Die Musterung ist durch die Wehrkreiskomman
dos mindestens einen Monat vor der Durchführung 
öffentlich bekanntzugeben. Die Bekanntmachung muß 
den Jahrgang, den Ort und die Musterungstermine ent
halten.

(2) Den Wehrpflichtigen 1st durch die Wehrkreis
kommandos mindestens zwei Wochen vor der Muste
rung ein persönliches Aufforderungsschreiben zuzu
stellen. Wehrpflichtige, die bis zum Beginn der Muste
rung kein Aufforderungsschreiben erhalten haben, aber 
zu dem aufgerufenen Jahrgang gehören, haben sich 
unverzüglich beim Wehrkreiskommando zu melden.

§ 4
Musterung von Wehrpflichtigen ohne dauernden 

Aufenthalt am ständigen Wohnsitz
(1) Wehrpflichtige, die sich über den Zeitpunkt der 

Musterung hinaus kurzfristig auf Schulen, Lehrgängen, 
Kursen oder Arbeitsstellen außerhalb des Kreises ihres 
ständigen Wohnsitzes befinden und sich nach den Be
stimmungen der Meldeordnung der Deutschen Demo
kratischen Republik nicht polizeilich abmelden mußten, 
haben sich bei dem für den ständigen Wohnsitz zustän
digen Wehrkreiskommando zur Musterung zu melden. 
Bei polizeilicher Abmeldung erfolgt die Musterung 
durch das für den neuen Wohnsitz zuständige Wehr
kreiskommando.

(2) Wehrpflichtige, die sich zum Zeitpunkt der 
Musterung in Jugendwerkhöfen befinden, werden durch 
das für den Ort des Jugendwerkhofes zuständige Wehr
kreiskommando gemustert.

(3) Wehrpflichtige, die als seefahrendes Personal bei 
der Handelsflotte oder der Hochseefischerei beschäftigt 
sind (nachstehend Seeleute genannt), melden sich nach 
Bekanntmachung bei dem für den Heimathafen ihres 
Schiffes zuständigen Wehrkreiskommando zur Muste
rung, auch wenn sie keine persönliche Aufforderung 
zur Musterung erhalten haben. Befinden sich Seeleute 
zum Zeitpunkt der Musterung auf Fahrt oder in einem 
ausländischen Hafen, so haben sie sich unverzüglich 
nach Einlaufen ihres Schiffes im ersten Hafen der 
Deutschen Demokratischen Republik bei dem für den 
Heimathafen ihres Schiffes zuständigen Wehrkeis- 
kommando zur Musterung zu melden. Der Chef des 
Wehrbezirkskommandos Rostock kann die Musterung 
von Seeleuten der auf gerufenen Jahrgänge außerhalb 
der vom Nationalen Verteidigungsrat der Deutschen 
Demokratischen Republik festgelegten Musterungs
zeiten vor Auslaufen bzw. nach Einlaufen ihrer Schiffe 
festlegen.

(4) Wehrpflichtige, die als Binnenschiffer beschäftigt 
sind und einen ständigen Wohnsitz an Land haben, 
haben sich nach Bekanntmachung der Musterung un
verzüglich bei dem für diesen Wohnsitz zuständigen 
Wehrkreiskommando zur Musterung zu melden. Be
finden sich Binnenschiffer zum Zeitpunkt der Muste
rung auf Fahrt oder in einem ausländischen Hafen, so 
haben sie sich unverzüglich bei dem für sie zustän
digen Wehrkreiskommando zur Musterung zu melden:

a) nach erstmaligem Anlegen ihres Schiffes zur Be- 
oder Entladung während einer Fahrt auf den 
Binnengewässern der Deutschen Demokratischen 
Republik oder

b) nach Einlaufen ihres Schiffes im ersten Hafen der 
Deutschen Demokratischen Republik bei Rück
kehr aus ausländischen Gewässern.

Dies gilt auch, wenn sie keine persönliche Aufforderung 
zur Musterung erhalten haben.

(5) Wehrpflichtige, die als Binnenschiffer beschäftigt 
sind und keinen ständigen Wohnsitz an Land haben, 
haben sich beim Wehrkreiskommando Berlin-Mitte zu 
melden. Im übrigen gelten die Bestimmungen des 
Abs. 4.

(6) Die Deutsche Seereederei der Deutschen Demokra
tischen Republik und die Betriebe der WB Fischwirt
schaft haben dem Wehrbezirkskommando Rostock und 
die Deutsche Binnenreedered hat dem Wehrbezirks
kommando in Berlin eine Woche nach Bekanntmachung 
der Musterung eine namentliche Liste der zu mustern
den Wehrpflichtigen, die sich auf Fahrt befinden, zu 
übergeben. In der Liste müssen Angaben über den 
Heimatwohnsitz des Wehrpflichtigen und über Zeit und 
Ort des Einlaufens des Schiffes, sowie bei Seeleuten 
der Heimathafen ihres Schiffes, enthalten sein. Nach
trägliche Veränderungen sind dem Wehrbezirkskom
mando Rostock bzw. dem Wehrbezirkskommando in 
Berlin unverzüglich mitzuteilen. Die Deutsche See
reederei der Deutschen Demokratischen Republik und 
die Betriebe der WB Fischwirtschaft haben dem Wehr
bezirkskommando Rostock-außerdem die Änderung des 
Arbeitsrechtsverhältnisses von erfaßten Seeleuten mit
zuteilen.


